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IX. Die Abiinderung der Militiirorganisation
von 1833 im Jahre 1842

A. Das Entstehen der Militirorganisation von 1842

Im Jahre 1835 genehmigte die aargauische Militirbehérde den Ent-
wurf der neuen eidgendssischen Militdrorganisation. Im Jahresbericht
stellte der Priisident der Militirkommission fest, die Einfiihrung der
eidgendssischen Militdrorganisation werde eine Anpassung der aargaui-
schen an die eidgendssischen Militirgesetze notig machen!. Da aber die
Tagsatzung am 5.Juli 1836 die eidgenéssische Neuordnung nicht rati-
fizierte, mufite auch die Abdnderung der kantonalen Gesetze verschoben
werden.

Einzelne Bestimmungen der Militiirorganisation von 1833 aber hatten
sich als so unzulidnglich erwiesen, dafl der «Central-Offiziersverein» in
einer Eingabe vom 3.Mai 18372 die Abinderung verschiedener Para-
graphen forderte. In ihrer Antwort vom 12.Mai bezeichnete die Militér-
kommission eine Totalrevision als unbedingt notwendig und erklirte die
Bestimmungen iiber die Taxation, die Ubungszusammenziige in den
Bezirken, die Bekleidung und das Unterrichtswesen als abidnderungs-
bediirftig. Die Militirbehorde schlug aber vor, die Neuordnung des aar-
gauischen Militirwesens erst nach Einfiihrung des eidgendssischen
Militdrgesetzes vorzunehmen3. Der Grofle Rat stimmte diesen Vor-
schligen zu und beauftragte den Kleinen Rat, zu gegebener Zeit Revi-
sionsantrige vorzulegen?.

Nachdem die Bestrebungen zur Einfithrung eines neuen eidgendssi-
schen Militirreglementes endgiiltig gescheitert waren, die Kantonskon-
tingente jedoch den Ergebnissen der Volkszihlung angepaft werden
mufBten, entwarf Friedrich Frey-Herosé im Verein mit den Mitgliedern
der Militirkommission ein neues Gesetz®. Der Kleine Rat, dem der Ent-
wurf am 23. August vorgelegt wurde, beschlo3, «denselben der Mili-

RB, 1835.

PGR, VI, 1835-1837.

AKLR, K 1, F/F 30.

PGR, VI, 1835-1837.

PMK, 1839, 20. 2. bis 13. 8. 1839.

G s W B e

12 225



tirkommission zuriickzusenden mit dem Auftrag, gegenwirtigen Ge-
setzesvorschlag zu verdffentlichen und die Ansichten, namentlich des
militarischen Publikums, dariiber einzuholen».® Der Artilleriechef, die
Offiziersvereine von Bremgarten, Brugg und Lenzburg sowie der Kom-
mandant des ersten Infanteriebataillons lobten den Entwurf?. Oberst
Zimmerli sprach sich ebenfalls anerkennend dariiber aus, riigte unter
anderm aber die Einteilung in Kreise und Bezirke8. 1833 war der Kanton
in elf Militdrbezirke, die den elf politischen entsprachen, eingeteilt wor-
den. Der Entwurf von 1839 legte nun sechs Militirkreise fest, d.h.
ebenso viele Rekrutierungsbezirke wie der Kanton Bataillone zu stellen
hatte. Die Kreise gliederten sich wie folgt®:

1. Wiggerkreis: Bezirke Zofingen und Schoftland
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke
Zofingen, Kulm, Aarau
Bevolkerung des Kreises: 15376

2. Wynenkreis: Bezirke Kulm und Aarau
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke:
Kulm, Aarau, Brugg, Lenzburg
Bevolkerung des Kreises: 15611

3. Aarkreis: Bezirke Lenzburg und Brugg
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke:
Lenzburg, Kulm, Brugg
Bevilkerung des Kreises: 15747

4. ReulBkreis: Bezirke Bremgarten und Muri
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke:
Muri, Bremgarten (ohne Tagerig)
Bevilkerung des Kreises: 14131

5. Limmatkreis: Bezirke Baden und Zurzach
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke:
Baden, Bremgarten (Téagerig) Zurzach
Bevolkerung des Kreises: 14232

6. Rheinkreis: Bezirke Laufenburg und Rheinfelden
bestehend aus Gemeinden folgender Zivilbezirke:
Laufenburg, Zurzach, Rheinfelden
Bevolkerung des Kreises:13 864

PKLR, 1839, 26. 9. 1839, vgl. Vorwort zum Gesetzesvorschlag, Aarau 1839.
Akten betreffend die Revision des Militdrgesetzes 1835-1842.

a.a. 0., Brief Zimmerlis vom 29. 11. 1839.

a.a.0. Gedruckter Gesetzesvorschlag § 11. AxLr, K 1, F/F 67, 31. 10. 1839.

® o < @
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Die Militairkommission war der Ansicht, diese Einteilung ermégliche

eine raschere Mobilisation und erleichtere die Administration und Bil-
dung der Truppen1©.
Beim Betrachten obiger Gliederung konnen wir den EinfluBl politisch-
konfessioneller Spannungen vermuten. Aufler einer ebenfalls etwas un-
klaren Stelle im Briefe Zimmerlis fanden wir aber kein einziges Akten-
stiick, aus dem wir eindeutig schlieBen kénnten, die 1839 vorgeschlagene
Einteilung in katholische und protestantische Bataillone sei aus kon-
fessionellen Gesichtspunkten heraus entstanden. Zimmerli schrieb am
29.November 1839: «Ich glaube zwar manche von mir geriigte Bestim-
mung, wie z.B. die Eintheilung in Kreise und Bezirke, u.s.w. wohl zu
errathen, indem dieselben ihren Ursprung in dem Bestehenden haben
werden, allein das Ganze nur aus dem militirischen Gesichtspunkte be-
trachtend, glaubte ich sie doch berithren zu sollen.»1!

Nach den Ergebnissen der Volkszdhlung hatte der Kanton Aargau
ein Bataillon mehr zu stellen als bisher. Die Kompagnien muflten aber
nur noch eine Stidrke von 115 bis 116 Mann aufweisen. Die Militirkom-
mission, der Oberst Frey-Herosé vorstand, sah nun eine Moglichkeit, die
Institution der Lokalbataillone noch zu festigen; so entstand die oben
beschriebene Kreiseinteilung, wobei politisch-konfessionelle Griinde wohl
mitspielten.

Im Jahre 1840 wurde der Kampf um die Abénderung der Verfassung
ausgefochten. Der Kanton Aargau drohte in einen reformierten und
einen katholischen Teil zu zerfallen. Diese Verfassungsrevision hatte
natiirlich auch ihre Auswirkungen auf das Militirwesen. Am 9.Juni
1841 beschloB3 die Militirkommission, die alte Territorialeinteilung bei-
zubehalten 2. Der Kleine Rat hiel3 diese Regelung in seiner Sitzung vom
17. Juni 1841 gut!3. Eine wesentliche Anderung bestand nun aber darin,

10 AkLR, K 1, F/F 60, 23. 8. 1839. «Die bisherige militarische Einteilung», begriindete
die MK ihren neuen Vorschlag, «ist unpraktisch sowohl in Beziehung der Zusammen-
setzung der speziellen Waffengattungen als auch beziiglich der Bevolkerung. Ein
allgemeines Miflverhaltnis ist da. Durch die neue Einteilung des Kantons wird die
Bildung und die Mobilisation der Truppen sehr erleichtert. Bei einem Ausmarsch
miifite die marschierende Mannschaft nicht nur aus einer Gegend zusammengezogen
werden. »

11 Zimmerli erwidhnt in seinem Brief auch eine Beilage, worin er seine Ansichten aus-

fuhrlicher darlegen werde. Die Beilage ist aber in den Akten nicht enthalten.

12 AKLR, M 1841/1842, F 170; AMK, 1841, Bd. 3.

13 pKLR, 17. 6. 1841.
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dafl die Lokalformation aufgehoben, dafiir aber drei katholische und
drei protestantische Bataillone aus Kompagnien von fiinf bis sechs
konfessionell gleichen Bezirken gebildet wurden. Auch die Spezial-
waffenkorps — mit Ausnahme der Genietruppen (Sappeure und Ponto-
niere) und einer Scharfschiitzenkompagnie!* — wurden in katholische
und reformierte Kompagnien gegliedert. Infolge der heftigen politischen
Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Radikalen, die in der
Klosteraufhebung gipfelte, wurde 1841 in der aargauischen Armee die
konfessionelle Trennung eingefiihrt.

Die protestantischen und katholischen Bezirke stellten nun gleich
viele Infanteriekompagnien!®. Da aber die protestantischen Bezirke
mehr Kantons- und Schweizer Biirger aufwiesen als die katholischen,

muBten sie zu den Spezialwaffen mehr Leute stellen, was aus folgender
Tabelle ersichtlich ist.

Bezirke Einw, Sap. Pont, Art, Train Kav. Schiitzen Inf.
Kp. Mann Kp. Mann Kp.Mann Kp. Mann Kp. Mann Kp. Mann Kp. Mann
5 ref. 94864 % 70 % 70 2% 350 30 1 84 1% 196 18 2520
6 kath. 86093 % 50 % 50 1% 250 20 1 84 1% 164 18 2520
Total 180957 1 120 1 120 4 600 50 2 168 3 360 36 5040

Die Landwehr wurde ebenfalls in katholische und reformierte Batail-
lone und Kompagnien gegliedert. Die aargauische Miliz bestand nun aus
folgenden Korps:

Waffengattungen Elitekp. Landwehrkp. Total
Sappeure 1 1 2
Pontoniere 1 1 2
Artillerie 4 2 6
Kavallerie 2 1 3
Scharfschiitzen 3 2 5
Infanterie 36 24 6018

14 AKLR, M, 1841/1842, F 51.
15 a.a.Q. Bisher stellten die kath. Bezirke 16 Kp., die prot. 14; die 16 kath. Kp. blieben

fast immer unter der gesetzlichen Stirke von 160 Mann.
18 RB, 1841, p. 48.
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Ende Juli 1841 genehmigte der Kleine Rat den gesamten Gesetzes-
vorschlag!” und iiberwies ithn an die am 22. Juni 1841 gebildete Grof3-
ratskommission 18, Die Kommission trat mit ihrem Bericht erst am 17.Mai
1842 vor den Groflen Rat. Der Berichterstatter empfahl das Gesetz im
Namen der Kommission und zidhlte die Griinde auf, die eine Revision
veranlaf3t hatten:

Volkszahlung von 1837

Revision des eidgendssischen Militarreglements
Einfiihrung einer neuen aargauischen Verfassung
Erfahrungen mit dem Militargesetz von 1833

s 0 b

Der Grofle Rat beriet das Gesetz in zwei Sitzungen (18./19.5.). Der
Entwurf wurde genehmigt, zur Abénderung einiger Artikel aber noch-
mals an die Kommission gewiesen!®. Am Schlul} der zweiten Beratung,
die am 11. und 12. November stattfand?, wurde das Gesetz vom Grof3en
Rat gutgeheillen.

B. Wehrpflicht und Dienstpflicht

1. Die Wehrpflicht®

Die Staatsverfassung von 1841 (§ 22) bezeichnete grundsitzlich alle
Kantonseinwohner als wehrpflichtig, nahm aber ausdriicklich die Aus-
linder von der Leistung persénlichen Militdrdienstes aus??. Das Militir-
gesetz von 1842 befolgte diesen Verfassungsgrundsatz. Nach § 1 konnte
die Milizpflicht auf zwei Arten erfullt werden:

a) Durch personliche Dienstleistung (Dienstpflicht)
b) Durch eine Steuer (Militarersatzsteuerpflicht)

17 prLR, 1841, 30. 7. 1841.

18 pGR, VIII, 1841. Kommissionsmitglieder: Oberst Frey, Brugg, Oberst Brentano,
Oberst von Schmiel, Obstlt. Waldesbuel, Major Huber (ab 1842 Obstit.; gest.
19.5.1842; Nachfolger Hptm. Hiissi), Obstlt. Furter, Major Siegfried, Berichterstatter
(VB, GR, 1841, p. 681).

19 VB, GR, 1842, p. 335.

20 a.a.0., p. 536-544.

21 MO, 1842, §§ 1, 2, 6-10, in Rev. Ges., Bd. 2, p. 292 ff.

22 Rev. Ges., Bd. 1, p. 184.
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Der Umfang der Wehrpflicht wurde gegeniiber 1833 um fiinf Jahre
verringert. Nun wurden die Minner vom angetretenen 20. bis zum
vollendeten 40.Altersjahr milizpflichtig erklidrt. In auflerordentlichen
Fillen konnten auch die 41- bis 50jihrigen einberufen werden. Eine
Ausnahmeregelung bestand fiir die Kavalleristen, die ihre Wehrpflicht
nach zwoélfjihrigem Elitedienst erfillt hatten, und die Trompeter, die
erst nach zwoélfjihrigem Elitedienst in die Landwehr iibertreten durften.
Die Angehorigen des Feldmusik- und des Postliauferkorps wurden weder
in die Elite noch in die Landwehr eingeteilt; sie hatten Dienst zu leisten,
wo sie gerade benétigt wurden.

Alle Kantons- und Schweizer Biirger, die aus irgendeinem Grunde
keinen personlichen Dienst leisten konnten, sowie die niedergelassenen
Auslinder bezahlten eine Militdrpflichtersatzsteuer?. Alle Landjiger
und jene Fremden, die den Kanton nur voriibergehend bewohnten, so-
wie simtliche Auslinder oder Schweizer Biirger, mit deren Regierungen
besondere Vertrige bestanden, waren von der Bezahlung der Ersatz-
steuer befreit >,

Auch der Loskauf von der Wehrpflicht verschwand noch nicht ganz
aus dem Gesetz. Nach 1842 war es dem Kleinen Rat erlaubt, Milizpflich-
tige, die erst nach dem 32.Altersjahr zu persénlichen Militdrdiensten
aufgeboten werden konnten, vom Dienst zu befreien; sie hatten aber
einen fiir jeden speziellen Fall neu zu berechnenden Geldbeitrag in die
Militarkasse abzuliefern .

Es féllt uns auf, daBl im Gesetz von 1842 die Stellung der Juden iiber-
haupt nicht mehr erwidhnt wird. Wir diirfen aber daraus nicht den
Schlu3 ziehen, dal die Juden nun persénlichen Militdrdienst leisten
durften. In einer Eingabe an den Grof3en Rat?® dullerten die Angehori-
gen der israelitischen Gemeinde von Lengnau zwar den Wunsch, zum
personlichen Dienste zugelassen zu werden. Die iiber ihre Meinung be-
fragte Militirkommission antwortete dem Kleinen Rat: Es «diirften
Fragen iiber die Zweckmilligkeit der personlichen Dienstleistung der
Israeliten und namentlich dariiber entstehen, ob die Bestimmungen fiir

23 Vgl. Gesetzvom 7. 5. 1846 iiber den Fremdenaufenthalt im Kanton in Rev. Ges., Bd. 2
p- 293, FubBnote.

24 Rev. Ges., Bd. 1, Nr. 46, Art. 4; Nr. 48, Art. 5; Rev. Ges., Bd. 2, p. 334, Vertrag mit
Bern, 14. 12. 1827.

% MO, 1842, § 119.

¢ VB, GR, 1842, p. 540.
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die freie Ausiibung ihrer kirchlichen Gebriauche so festgesetzt werden
kénnen, daB sie in keiner Hinsicht dem Militirdienst nachteilig werden;
ob sich die christlichen Glieder der Truppen, wenn sie neben ihren
israelitischen Waffenbriidern die Militidrdienste leisteten, nicht unange-
nehm beriihrt finden kénnten, und ob dann endlich, wenn jiidische
Glaubensbekenner zu militirischen Graden und Offiziersstellen gelangen
wiirden, die Disziplin nicht darunter leiden diirfte».?? Der Grofle Rat
strich nun die im Entwurf enthaltene Bestimmung, die die Stellung der
Juden gegeniiber 1816 und 1833 unverindert gelassen hatte, wiinschte
aber, das bisherige System einstweilen beizubehalten und die Frage zu-
sammen mit der Revision des Judengesetzes eingehender zu erdrtern 28,
Die Angelegenheit wurde aber erst im Jahre 1852 zugunsten der Juden
gelost.

2. Die Erfiillung der Wehrpflicht
Die Militdardienstpflicht
Dienstpflicht der Soldaten?®: Nach 1842 bis zum Ubergang des Spe-

zialwaffenunterrichts an den Bund leistete der Aargauer in folgenden
drei Altersklassen Dienst:

Depot 20. bis 21. Altersjahr
Elite 22. bis 32. Altersjahr
Landwehr 33. bis 40. Altersjahr

Die Erfiillung der Dienstpflicht bestand in folgenden Leistungen:

a) Depotmannschaft

— Bereinigungsmusterung 3

— Die Einberufung dieser Mannschaft zu aktivem Dienst war nur in Notfillen erlaubt

b) Landwehr

— Bereinigungsmusterung, Inspektionsmusterung, Hauptmusterung

— Scharfschiitzen der Landwehr: Teilnahme an vier SchieBtagen jahrlich

c) Elite

— Bereinigungsmusterung, Inspektionsmusterung, Hauptmusterung

- Voriibungen:
Scharfschiitzen: Im 20. und 21. Altersjahr Teilnahme an acht Schieiibungen der
Elite

27 Scumip, p. 40/41; AKLR, M, 1841/1842, F 170.
28 VB, GR 1842, p. 540/541.

2 MO, 1842, §§ 4, 49-50, 62-71, 75-78, 89, 93.

30 Durchfithrung im Herbst.
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— Rekrutenunterricht:

Jager jahrlich 6 Wochen
Fiisiliere jahrlich 5 Wochen3!
Artilleristen (Vorinstruktion) jahrlich 4 Wochen?3?
anschliefend Ausbildung im Rahmen einer Kp. jahrlich 2 Wochen
Trainsoldaten (Vorinstruktion) jahrlich 4 Wochen
anschlieBend Ausbildung im Rahmen einer Kp. jahrlich 8 Tage
Genierekruten jahrlich 3 Wochen??
Kavalleristen zweijahrlich 5 Wochen
Scharfschiitzen (Vorinstruktion) 8 Tage3*
Ausbildung in Verbindung mit den neuernannten

Offizieren zweijahrlich 3 Wochen
Spielleute

Ausbildung nach besonderem Reglement 14-21 Tage35
Weiterausbildung:

Infanteristen: Ubungslager fiir je zwei Bat. jahrlich 14 Tage
Jiger: Zwei Schiefiibungen jahrlich

Artilleristen: Zwei Kompagnien jahrlich 2 Wochen
Trainsoldaten: Die fiir die beiden

Artilleriekp. erforderliche Mannschaft jahrlich 8 Tage
Geniesoldaten: Eine Kompagnie dreijihrlich Dauer

unbestimmt

Kavalleristen: Eine Kompagnie zweljahrlich 8-12 Tage
Scharfschiitzen: Eine Kompagnie jahrlich

oder zwei Kompagnien zweijihrlich 14 Tage
Acht ZielschieBiibungen jahrlich

Trompeter und Quartettspiele:
Monatliche bezirksweise Ubungen

Eine wesentliche Rolle in der Ausbildung der Artillerie, des Trains und

der Genietruppen spielte weiterhin die eidgenéssische Militdrschule Thun.

31

32
33
34

« Wer den gewiinschten Ausbildungsstand friiher erreicht hat, darf frither entlassen
werden», heillt es im Gesetz.

RB, 1844, p. 25, 1844: Jager 38 Tage, Fiisiliere 30 Tage.

RB, 1845, p. 27, 1845: Jager 35 Tage, Fiisiliere 28 Tage.

RB, 1846, p. 30, 1846: 35 Tage.

a.a.0., 1846: 35 Tage.

AMK, 1843, Bd. 4. Ab 1844 im ganzen 3 Wochen. Antwort der MK auf die Beschwer-
de des Milizinsp. vom 15. 11. 1843 : « Hinsichtlich der Scharfschiitzen-Instruktion hat
sich beim Druck des Militargesetzes in § 70 ein Fehler eingeschlichen, indem die in
diesem § vorgeschriebene 8tagige Vorinstruktion hitte weggelassen werden sollen»
(3. 12. 1843).

RB, 1843, p. 30. 92 Spielleute wurden ausgebildet. Vgl. Reglement iiber die Forma-
tion, Ubungen und Dienstpflicht der Feldmusiken und Trompeter, 9. 3. 1846.
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Dienstpflicht der Offiziere und Unteroffiziere®: Der aargauische Offizier
diente nach 1842 im Bundesauszug bis zum 36. Altersjahr als Leutnant
oder Oberleutnant, bis zum 38. Altersjahr als Hauptmann und bis zum
40. Altersjahr als Stabsoffizier. Der Ubertritt war schon nach dem
34. Altersjahr méglich, wenn in der Landwehr Offiziere bendtigt wurden
oder die personlichen Eigenschaften und Verhiltnisse eines Offiziers den
Ubertritt erforderlich machten. Die regelmiBige Milizpflicht eines Offi-
ziers endete mit dem vollendeten 45. Altersjahr. Mit steigender Verant-
wortlichkeit wuchsen die zeitlichen Opfer. Die Dienstleistung der Gra-
dierten war sehr beachtlich. Sie umfaflte folgende Verpflichtungen:

a) Aspirantenschule 1. Jahr 8 Wochen
Brevetierung zum Wachtmeister
b) Weitere Ausbildung 2. Jahr 2—4 Wochen?®

Priifung und Vorschlag zum Offizier

Weitere Ausbildungen der Offiziere und Unteroffiziere:

— Infanterie
Besuch der Instruktionsschule:
Neuernannte Offiziere und Unteroffiziere jahrlich 2 Wochen
Kader von zwei Bataillonen:
Teilnahme an kantonalen Ubungslagern dreijdhrlich 3 Wochen
~ Artillerie/ Train:
Kader von zwei Kompagnien:
Besuch der Instruktionsschule zweijahrlich 3 Wochen
— Sappeure und Pontoniere:
Besuch der Instruktionsschule mit ihrer dreijihrlich unbestimmte
Kompagnie Dauer?®
— Kauvallerie:
Besuch der Instruktionsschule:
Neuernannte Offiziere und Unteroffiziere zweijahrlich 5 Wochen
Teilnahme am Zusammenzug ihrer Kompagnie zweijdhrlich  8-12 Tage
— Scharfschiitzen:
Besuch der Instruktionsschule:
Neuernannte Offiziere und Unteroffiziere zweijahrlich 3 Wochen
Instruktion mit ihrer Kompagnie dreijdhrlich 14 Tage
- Militardrzte: Unterrichtskurs 14 Tage®

3 MO, 1842, §§ 5, 62-86, 139.

37 Die Offiziersaspiranten der Artillerie hatten zudem 2 Wochen Trainunterricht mit-
zumachen (§ 83).

3% RB, 1847, p. 57, 1847: 3 Wochen.

3% RB, 1844, p. 25; MO, 1842, § 139.
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Dazu kam der Besuch der eidgenéssischen Anstalten, die Teilnahme
an Schieliibungen und Musterungen und die seit 1842 obligatorische
Titigkeit in den Bezirksoffiziersvereinen.

Die Befreiung von der Dienstpflicht
a) Die Befreiung durch Stellvertretung

Wihrend die thurgauische Militdrordnung von 1841 eine Befreiung
von der Dienstpflicht durch Restitution nicht mehr erlaubte?’, konnte
der aargauische Kleine Rat in wichtigen Fillen und fir kurze Zeit die
Ersetzung eines Wehrpflichtigen gestatten. Die Bedingungen fur die
Stellvertretung wurden aus dem Gesetz von 1833 iibernommen 4.

b) Die gesetzliche automatische Befreiung von der Dienstpflicht

Befreiung von Wehrmdinnern im éffentlichen Dienst?: Das Gesetz von
1842 befreite nur noch sehr wenige 6ffentlich tédtige Manner von der Lei-
stung persdnlicher Dienste:

1. Die Geistlichen, die nicht als Feldprediger angestellt waren

2. Alle offentlichen Schullehrer
3. Die Landjager

Bei der Beratung dieser Gesetzesbestimmung stellte sich die Mehr-
heit des GroBen Rates gegen die Vorschlige der Kommission, die auch
die Mitglieder des Kleinen Rates, des Obergerichts sowie die Nichtoffi-
ziere unter den GrofBriten vom Dienst zu befreien wiinschte, denn «die
Commission hilt es der Wiirde eines Mitglieds des Groflen Rates auch
fiir unangemessen, als Soldat zu dienen» ...* hie} es im Kommissional-
boricht. Die Auseinandersetzung im Grofiratssaale gipfelte im Votum
von Staatsschreiber Weilenbach: « Wie entstanden die Ausnahmen oder
Befreiungen vom Militirdienst ? In der alten, guten, ehrlichen Schwei-
zerzeit hatte man keine Ausnahme. Ich erinnere Sie an die Erlache und
Bubenberge in Bern, an die Gundeldinger und Hertenstein in Luzern,
an die Manesse und Waldmann in Ziirich, es waren die Viter im Rath

40 Scmoop, p. 145.
41 MO, 1842, § 168.
42 a.a.0., §§ 94, 169.
43 AGR, 1842.

234



und die Fiihrer in der Schlacht. Blicken Sie in die alten Republiken, die
groflten romischen Konsuln waren auch die groBBten Feldherrn.»4

Schliefllich wurden nur noch die oben erwihnten Ausnahmen bewilligt ;
dafiir aber wurde der Kleine Rat ermichtigt, Beamte, die zu Hause un-
bedingt nétig waren, vom aktiven Militirdienst zu befreien.

Befreiung infolge Dienstuntauglichkeit: Die aargauische Militdrorgani-
sation von 1842 erklirte jene Minner als dienstuntauglich, die krank,
gebrechlich oder nicht grofl genug waren?®. Die Dienstuntauglichkeit
wurde durch eine Kommission von vier Militédridrzten (aus verschiedenen
Bezirken), der ein Stabsoffizier als Priisident vorstand, ausgesprochen.
Diese vier Arzte nahmen die Untersuchungen in den Bezirken in An-
wesenheit des Bezirkskommandanten vor. Auflerdem bezeichnete die
Kommission zwei weitere Militdrirzte zur Beurteilung von Dienstpflich-
tigen, die sich bei Anlaf} eines Aufgebotes zum Unterricht oder aktiven
Dienst untauglich meldeten. Diese Zweierkommission, welche die Un-
tersuchung in Anwesenheit des Milizinspektors durchzufiihren hatte,
konnte aber keine definitive Dienstbefreiung aussprechen.

Rekurskommission war nicht mehr der Sanititsrat, sondern eine aus
finf Arzten und zwei Stabsoffizieren zusammengesetzte Behorde. Die-
BuBle fiir Driickeberger wurde auf Fr.30.—bis Fr.60.— oder acht bis vier-
zehn Tage Gefingnis erhoht. Wer sich erst bei Anla3 eines Aufgeboters
zu entziehen suchte, wurde mit Fr. 40.— bis Fr. 80.— oder zehn bis zwan-
zig Tagen Gefingnis bestraft. Arzte, die leichtfertige Zeugnisse ausstell-
ten, bezahlten Fr. 16.— bis Fr. 100.—; solche, die falsch attestierten, er-
hielten eine BuBle von Fr. 100.— bis Fr. 400.—, Bezirksirzte wurden sogar
thres Amtes enthoben. Diese Vorschriften brachten gegeniiber 1833,
1834 und 1838 nochmals eine Verbesserung, da die Bezirksuntersuchung
in allen Bezirken durch die gleichen vier Arzte durchgefiihrt wurde. Die
Zustiandigkeit aller bezirkseigenen Organe fiel somit dahin. In dieser
Frage passte sich die aargauische Gesetzgebung auch schon sehr friih
den eidgenossischen Reglementen an. Die Instruktion der Tagsatzung von
1843 iiber die Dienstuntauglichkeit 6, die eine unbedingte, d.h. lebens-
lingliche Untauglichkeit, von einer bedingten unterschied und letztere
wieder in eine periodische Untauglichkeit und eine Unfihigkeit fiir be-

4 VB, GR, 1842, p. 322.

15 MO, 1842, §§ 94b, 96-109.

46 Uber das Verfahren bei der Entlassung dienstuntauglicher Militirs aus dem eidge-
nossischen aktiven Dienst, 20. 7. 1843,
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stimmte Dienste aufteilte, war Wegleitung fiir eine regierungsritliche
Verordnung vom 2. Mai 184447,

Befreiung infolge Dienstunwiirdigkeit: Die Bestimmungen wurden aus
dem Gesetz von 1833 iibernommen*®; neu hinzu kam die Vorschrift,
daB Offiziere im Konkurs oder bei eingestelltem Aktivbiirgerrecht bis
zu ihrer Rehabilitation keine personlichen Dienste leisten durften.

Erleichterung in der Dienstpflicht: Das Gesetz von 1842 enthielt keine
Bestimmungen mehr iiber die Dienstpflichterleichterung.

Die Rechte und Begiinstigungen der Ausmarschpflichtigen wurden
dahingehend erweitert, daf} ein in aktivem Dienst stehender Wehrmann
nicht betrieben werden durfte 9.

Die militirische Kontrollpflicht>°

Die Bezirkskommandanten und die Sektionsadjutanten hatten die
Mannschaft ihrer Bezirke und Sektionen unter genauer Aufsicht und
Kontrolle zu halten. Alle Milizpflichtigen blieben weiterhin auf dem
Milizhauptregister eingetragen. Das Gesetz enthielt fiir die Auszugs-
pflichtigen insofern eine Erleichterung, als sie nur noch fiir eine mehr
als zwolfwochige Abwesenheit die Bewilligung des Bezirkskommandan-
ten oder des Kleinen Rates (bei bevorstehendem Auszug) einholen
mullten.

Die militiarischen Kontrollen wurden in der ersten Hilfte des 19. Jahr-
hunderts in sehr beschrinktem MafBle durchgefiihrt. Dem Soldaten ge-
schah nichts, wenn er militirisch nicht registriert war; die Beamten
waren fiir die Fithrung der Militirkontrollen verantwortlich.

Die Militirersatzpflicht5!

Die Taxationsvorschriften wurden durch das Gesetz von 1842 noch-
mals bedeutend verschirft. Die Landjiger und jene Fremden, welche
nur voriibergehend den Kanton bewohnten, sowie die Auslinder und

47 Rev. Ges., Bd. 2, p. 341 ff.

8 MO, 1842, §§ 94d, 95.

9 a.a.0., §§ 169-171.

50 MO, 1842, §§ 109, 156. 214,

51 a.a.O., §§ 8-10, 94, 95, 110-119.
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Schweizer Biirger anderer Kantone, mit deren Regierungen Vertrige
bestanden, waren nach 1842 von der Ersatzpflicht befreit. Alle iibrigen
Dispensierten muflten eine jihrliche Steuer bezahlen. Zu den im Jahre
1833 festgesetzten fiinf Steuergruppen kam noch die Gruppe jener Kan-
tonsbiirger, die vor dem 28.Altersjahr von einem Auslandaufenthalt
zuriickkehrten; sie wurden verpflichtet, allfillig riickstiandige Steuern
sofort zu begleichen, andernfalls erhielten sie keine Bewilligung zur
Verehelichung. Ausdriicklich wurden auch die S6hne der Niedergelassenen
der Ersatzpflicht unterworfen. Offiziere, die eines Vergehens wegen im
Aktivbiirgerrecht eingestellt waren, durften keine personlichen Dienste
leisten; auch ihnen wurde eine Ersatzsteuer auferlegt.

Fiir das Vorgehen bei der Bezeichnung der Steuerpflichtigen erlie3 die
Militirkommission genaue Weisungen®2. Der Bezirkskommandant hatte
dem Bezirksamt bis zum 15.Januar des Jahres ein in neun Kategorien
geteiltes Verzeichnis der Pflichtigen zuzustellen; hierauf kontrollierte
der Gemeinderat die Angaben und stellte das Einkommen der Biirger
fest. Dieses Verzeichnis wurde sodann in den Gemeinden wihrend acht
Tagen offentlich aufgelegt. Darauf setzte in jedem Bezirk eine fiinf-
kopfige Steuerkommission, der nur noch ein Bezirksrichter, dafiir aber
neu ein von der Militdrdirektion bestimmter Offizier angehorte, die
Taxen fest. Wie schon seit 1833 wurden zwei Gemeinderiite und der Sek-
tionsadjutant zu den Verhandlungen beigezogen. Die Taxe wurde auf der
Grundlage des sich aus Vermégen und Erwerb ergebenden Einkommens
jedes Dienstbefreiten berechnet. Sie betrug fiir Leute ohne Vermégen
und geringem Einkommen Fr. 2.—. Fiir die andern kam folgendes Schema
zur Anwendung:

Einkommen bis Fr. 300.— Fr. 4.-bis Fr. 8.-
von Fr. 300.- bis 600.—- Fr. 8.- bis Fr. 12.—
Fr. 600.— bis 1200.- Fr. 12.- bis Fr. 24.—
Fr. 1200.—- bis 2000.— Fr. 24.- bis Fr. 40.—
Fr. 2000.- bis 5000.— Fr. 40.— bis Fr. 70.-
Fr. 5000.- bis 8000.- Fr. 70.- bis Fr. 90.-
Fr. 8000.— und mehr Fr.100.—

Landwehrpflichtige, die in der Elite fiinf Jahre Dienst geleistet hatten,
nachher aber taxiert werden muflten, bezahlten den achten, die iibrigen
den vierten Teil obiger Taxen. Wer noch wihrend des Elitealters vom

52 AMK, 1844, Bd. 2, Instruktion vom 12. 4. 1844,
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Dienst befreit wurde, bezahlte vier Fiinftel nach ein bis zwei Jahren,
drei Fiinftel nach drei bis vier Jahren und die Hilfte obiger Taxen nach
finf Jahren Elitedienst. Armengendossige wurden erst zur Bezahlung
der Steuern angehalten, wenn sie sich verheiraten wollten. Die Bestiti-
gung der Armutszeugnisse mufite durch dieselben Personen erfolgen
wie vor 1842; auch die Vornahme des Steuerbezuges wurde nicht ge-
indert.

Das neue Taxationsgesetz brachte bedeutend groere Steuereinnah-
men. Der Mehrertrag betrug im Jahre 1843 Fr. 28391.—, 1844 rund
Fr. 34000 und 1846 rund Fr. 38000%3. Griinde fiir diese Mehreinnahmen
waren die neue Taxationsskala® sowie die Beurteilung und Festsetzung
der Vermdgens- und Erwerbsverhiltnisse der einzelnen Ersatzpflichti-
gen durch die Gemeinderite. Die Militdirkommission war mit dem Er-
trag immer noch nicht ganz zufrieden; sie hatte mit Mehreinnahmen
von etwa Fr. 45000 gerechnet. Deshalb wurde schon im Jahre 1846 die
Neubearbeitung des Taxationsgesetzes an die Hand genommen .

3. Die Aushebung5®

Nach 1842 fand die Zuteilung der Rekruten zu den verschiedenen
Waffengattungen nicht mehr im Friihling, sondern schon im Herbst des
Vorjahres statt. AnlidBllich dieser sogenannten Bereinigungsmusterung
wurde auch die Organisation aller Truppenabteilungen fiir das folgende
Jahr vorgenommen. Das aargauische Militirgesetz von 1842 stellte
keine besonderen Bestimmungen fiir die Auswahl der Rekruten zu den
Spezialwaffen auf, denn der Aargau befolgte in dieser Hinsicht das eid-
gendssische Reglement von 184357, Einzig von den Scharfschiitzenan-
wirtern verlangte man, dall sie vor ihrer Einteilung wihrend zweier
Jahre den gewdhnlichen Schiefltagen der Scharfschiitzen beigewohnt
hatten. Die den Spezialwaffen zugeteilten Rekruten wurden nur als
Aspiranten aufgenommen. Sie konnten ihrer Waffengattung erst nach

53 RB, 1843, p. 29; RB, 1844, p. 24; RB 1846, p. 29.

54 1833 betrug die Steuer fiir Fr. 5000.— dreiBlig Franken, 1842 fiir den gleichen Betrag
siebzig Franken.

% RB, 1846, p. 29.

% MO, 1842, §§ 49-50, 69, 81.

57 «Reglement hinsichtlich der Eigenschaften, welche bei der Auswahl der Mannschaft
fiir jede Waffengattung der eidg. Armee zu beachten sind» 21. 7. 1843.
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einer mehrtigigen Probezeit definitiv zugeteilt werden. Die Scharf-
schiitzenrekruten hatten sogar eine Priifung im ZielschieBen zu bestehen.

Von den Offiziersanwirtern verlangte man eine gute Allgemeinbil-
dung; von den Artilleristen dazu noch hinlingliche Kenntnisse in der
Mathematik; die Kavalleristen muBlten sich ausweisen iiber geniigende
Fertigkeit im Reiten; die Scharfschiitzen hatten den Stutzer zu kennen
und Proben ihrer SchieBfertigkeit, die sie wahrend mindestens einem
Jahr in den reglementarischen Schieliibungen der Schiitzen sich ange-
eignet hatten, abzulegen.

4. Die speziellen Anforderungen der Dienstpflicht
Die Pflicht, einen Grad zu bekleiden

Diese Pflicht galt fiir die aargauischen Wehrminner erst ab 1842. Der
entsprechende Artikel lautete: « Hinwieder ist jedermann verpflichtet,
die ihm von seinen Obern iibertragene Stelle anzunehmen.» 8

Die Leistungen des Staates

Die Leistungen des Kantons zugunsten der Milizpflichtigen wurden
durch die aargauische Verfassung von 1841 nochmals erhoht. Am
18.Dezember 1840 empfahl der Grofle Rat die Staatsverfassung dem
Volk zur Annahme, indem er unter anderm versprach, es werde «den
milizpflichtigen Biirgern die Infanteriebewaffnung wesentlich erleich-
tert».5® Schon 1831 war die Ubernahme der Bewaffnung durch den Staat
verlangt, damals aber abgelehnt worden. Oberst Frey-Herosé, der Prisi-
dent der Militirkommission, forderte 1840 wiederum die Ubernahme der
Bewaffnungskosten durch den Staat. Er schlug das System der doppel-
ten Bewaffnung vor (Musterungsgewehre und Gewehre fiir den Aktiv-
dienst)%. Dieser Antrag wurde durch den GroBen Rat aber abgelehnt,
da die sogenannten Exerziergewehre vom Wehrpflichtigen nur mit Spott
bedacht wiirden®!. Artikel 22 der Staatsverfassung bestimmte sodann:

% MO, 1842, § 127.

5% Kundmachung des GR an das aargauische Volk vom 18. 12. 1840 in Ges. Reg., Bd. 3,
p- 209.

80 RB, 1837, p. 44. Frey-Herosé stellte diesen Antrag besonders wegen des schlechten
Inspektionsberichtes von 1837.

81 grv, 1840, p. 496.
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«Die nothwendigsten, zur militdrischen Ausriistung gehérigen Klei-
dungsstiicke, so wie fiir die ganze Dienstzeit das Infanteriegewehr, liefert
der Staat unentgeldlich, die iibrige Bewaffnung um einen billigen Preis.»

Nach den Bestimmungen des Militirgesetzes von 184262 erhielten die
Wehrpflichtigen vom Staate dieselben Kleidungsstiicke und Ausriistungs-
gegenstinde wie seit 1831/1833. Dazu stellte der Staat das Infanterie-
gewehr fiir die Dauer der regelmiBigen Dienstzeit unentgeltlich zur Ver-
fiigung. Wehrminner, die nach dem 40. Altersjahr zu Dienstleistungen
aufgeboten werden mufllten, erhielten fiir die Dauer eines solchen Dien-
stes ein Gewehr aus dem Zeughaus. Die Scharfschiitzen konnten ihre
Stutzer um den Preis von Fr. 40.— im Zeughaus beziehen. Neue Bestim-
mungen wurden aufgestellt fiir die Tambouren und Trompeter, welche
an die Kosten ihrer Instrumente einen Staatsbeitrag von acht, bezie-
hungsweise zehn Franken erhielten; den Trainwachtmeistern, Artillerie-
unteroffizieren und Trompetern, die laut Reglement beritten sein muf3ten,
wurden fiir die Dauer eines Aktivdienstes Pferd und Reitzeug unent-
geltlich abgegeben. Brandgeschidigte erhielten alle Kleidungsstiicke
und Ausriistungsgegenstinde noch einmal vom Staat zu einem billigen
Preise, Armere sogar unentgeltlich.

Das Militargesetz enthielt auch einige Prizisierungen iiber die Er-
gianzung der abgehenden Kleidungsstiicke. Der Tschako wurde nach drei,
der Rock nach zwei, die Beinkleider und Uberstrﬁmpfe nach einem Jahr
effektiver Dienstzeit noch einmal unentgeltlich verabreicht. Alle vom
Staat iiberreichten militdrischen Gegenstinde durften nur im Militér-
dienst getragen werden.

Zum erstenmal forderte das Gesetz auch eine finanzielle Unterstiitzung
der Offiziere. Der Kanton steuerte schlieBlich einen Beitrag an ihre Be-
kleidungskosten bei, der ungefihr dem Wert jener Kleidungsstiicke ent-
sprach, welche die Soldaten vom Staate erhielten. Zu Offizieren befor-
derte Unteroffiziere erhielten die Hilfte dieser Summe. Die Militirkom-
mission schlug folgende Regelung vor®: Wert der vom Staat verabfolg-
ten Kleidungsstiicke

Kavallerie Fr. 66.40
Infanterie Fr. 31.27
Vorschlag fiir Offiziere Fr. 50.—

62 MO, 1842, §§ 20-48, 78.
63 AKLR, M, 1845/1846, F 1.
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Der Kleine Rat stimmte diesem Vorschlag zu®, bewilligte aber die
ordentlichen Beitrige erst den ab 1843 brevetierten Offizieren. Ein Pro-
test der Militirkommission hatte insofern Erfolg, als auch die 1842 zu
Offizieren beforderten Wehrminner eine kleine Vergiitung erhielten 95,

Die Ausgaben des Staates vermehrten sich auch durch die Erhéhung
der Schieflgaben fiir die Jigerkompagnien von Fr. 400 auf Fr. 1000.-.

Der Aargau iibernahm 1842 die eidgendssischen Vorschriften auch fiir
Besoldung, Mundportionen und Fouragerationen ®. Alle im Aktivdienst
stehenden oder im Unterricht sich befindenden Milizpflichtigen erhiel-
ten diese Entschiadigungen.

Die Ausgaben des Staates fiir das Militdrwesen stiegen nach Annahme
des Gesetzes rasch an:

1838 Fr. 102244 1843 Fr. 185638
1841 Fr. 136813 1844 Fr. 200686
1842 Fr. 145313 1847 Fr. 20001167

Im Jahre 1848 leistete der Staat an die Ausriistungskosten des ein-
zelnen Wehrmannes folgende Beitrige®:

Truppe Gesamtkosten Anteil des Kantons 1848
Sappeure 64.60 30.70
Pontoniere 63.85 29.95
Berittene Artillerie 112.50 36.10
Trainsoldaten 83.70 36.10
Unberittene Artillerie 66.20 29.80
Kavallerie 228.60 101.30
Scharfschiitzen 168.35 68.95
Jéger 96.55 54.95
Fisiliere 87.35 53.75

Die Leistungen der Gemeinden

Die Leistungen der Gemeinden blieben — von wenigen Ausnahmen
abgesehen — dieselben wie von 1833 bis 1842. Lediglich die Besoldungen

4 a.a.0., 14. 11. 1842.

6 AKLR, M, 1845/1846, F 1, 12. 2. 1845.

6 MO, 1842, § 141.

67 Zusammengestellt aus den Staatsrechnungen und den RB 1840-1848.

6 BAr, EMD, MO 1850. Regierungsrat des Aargaus an Militardepartement, 19. 1. 1849.
8 MO, 1842, §§ 32, 58-60, 142, 145, 146, 148, 149, 171, 227.

16 241



der Sektionsadjutanten wurden von Fr. 16.— bis Fr. 32.— auf Fr. 20.-
bis Fr. 40.— erhoht. Zudem mufite pro Bezirk nur noch ein SchieBplatz
fiir die Scharfschiitzen eingerichtet werden, welcher aber auch der In-
fanterie zur Verfiigung stehen mufBte.

Im Jahre 1846 wurde eine Repartition der Trainpferde vorgenommen;
der Vermiogensstand der Gemeinden diente dazu als Grundlage. Aus der
folgenden Tabelle kénnen wir den Anteil der einzelnen Bezirke heraus-
lesen:

Bezirk Anteil der Bezirke in % Pferdezahl bei 361 Pferden
Aarau 10,5 38
Baden 11,36 41
Bremgarten 10,26 37
Brugg 8,59 31
Kulm 8,59 31
Laufenburg 4,71 17
Lenzburg 10,26 37
Muri 11,08 40
Rheinfelden 6,65 24
Zofingen 12,19 44
Zurzach 5,81 21

Der Kanton Aargau stellte zu den 3426 von der Eidgenossenschaft
geforderten Trainpferden deren 361 oder 10,5 % (Thurgau: 134 Pferde =
etwa 4%).

Die Leistungen des Wehrmannes "

Die Ubernahme der Bewaffnungskosten durch den Staat brachte den
Dienstpflichtigen nochmals eine finanzielle Entlastung. Die Wehrmin-
ner muflten nur noch die Ausriistung sowie die kleine Uniform, zu der
fiir alle Waffengattungen nun auch die Armelweste gehorte, selber an-
schaffen. Die Belastung der Scharfschiitzen, der Kavalleristen und der
berittenen Artilleristen war aber immer noch bedeutend. Die Scharf-
schiitzen bezahlten fiir den Stutzer nun Fr. 40.—.

Zum erstenmal erhielten auch die Offiziere einen Staatsbeitrag von
Fr. 50.— an die Ausriistungskosten, der aber in gar keinem Verhiltnis
zu ihren Ausgaben stand.

70 AmpD, 1857, 0, 1. 2. 1857; AKLR, M, 1845/1846, F 114.
1 MO, 1842, §§ 10, 20-36, 43—46.
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Im Jahre 1848 betrugen die Selbstausriistungskosten des einzelnen

Wehrmannes 72:

Truppe Gesamtkosten der Anteil des Wehrmannes Thurgau
Bekleidung, Bewaffnung Aargau 1848 etwa 1858
und Ausriistung in Fr. in % in %

Sappeure 64.60 33.90 52,4 =

Pontoniere 63.85 33.90 53,0 -

Berittene

Artilleristen 112.50 76.40 67,9 80

Trainsoldaten 83.70 47.60 56,8 57

Unberittene

Artilleristen 66.20 36.40 35 -

Kavalleristen  228.60 127.30 55,6 52

Scharfschiitzen 168.35 99.40 59 49

Jager 96.55 41.60 43 38

Fiisiliere 87.35 33.60 38,4 32

Der Vergleich mit dem Kanton Thurgau zeigt recht deutlich, daf} der
Aargauer Wehrmann schon 1848 fast ebenso gut gestellt war wie der
Thurgauer etwa zehn Jahre spiter 72",

Sehr strenge Vorschriften enthielt das Gesetz von 1842 in bezug auf
die Verheiratung der Wehrpflichtigen. Es war den Wehrminnern nicht

gestattet eine Ehe einzugehen, wenn sie nicht den Beweis der person-

lichen oder «taxweisen Dienstleistung» erbracht hatten. Die Nichter-
fillung der Wehrpflicht war somit zu einem aufschiebbaren Ehehinder-
nis geworden 73,

C. Die Organisation der Miliz

1. Dre territoriale Gliederung

Diese Vorschriften wurden aus dem Gesetz von 1833 iibernommen.

2 BAr, EMD, MO, 1850; Vgl. Scaoop, p. 161.
72b Die aargauischen Artilleristen und Trainsoldaten waren schon 1848 besser gestellt

als ithre thurgauischen Kameraden im Jahre 1858.
3 MO, 1842, § 10, Abs. 1, vgl. auch § 1, § 116 und die Instruktion fiir die Pfarramter in

Heiratsangelegenheiten vom 26. 8. 1844; AKLR, M, 1845/1846, F 123.
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2. Die Gliederung nach Waffengattungen und die
Gliederung der Milizeinheiten 7

Auf Grund der Volkszdhlung von 1837 erhéhte sich der Anteil des
Aargaus an das eidgendssische Bundeskontingent um 609 Mann (siehe
Kapitel VII, Seite 212 f). Im Gegensatz zum Kanton Thurgau, der sich
gegen eine Vermehrung seiner Spezialwaffen strdaubte, wiinschte der
Aargau die Aufnahme der im Kanton bestehenden Spezialkompagnien.
In einem Kreisschreiben an simtliche eidgenossischen Mitstéinde bemerkte
die aargauische Militirkommission: «Diese iiberzihligen Compagnien
sind ganz gleich gebildet wie die Kontingentscompagnien und die
4. Artilleriecompagnie sowie die 3.Schiitzencompagnie sind schon 6fters
zum eidgendssischen Dienst gestellt worden, wenn die Kehrordnung an
ihnen war ... So insbesondere sind beide Compagnien der eidgenéssischen
Musterung im Jahre 1837 unterworfen worden und haben — inshesondere
die Schiitzenkompagnie — sich das Lob der Inspektoren erworben. Die
Pontoniercompagnie sodann besteht aus Schiffieuten von Beruf.»"
Trotzdem war der Aargau in der Lage, auch noch ein Infanteriebatail-
lon mehr zu stellen. Der Bestand der einzelnen Infanteriekompagnien
muflte zwar auf 115 bis 116 Mann vermindert werden, was aber dem
mittleren eidgenéssischen Normalbestand entsprach, so dall der Aargau
schliefllich nur noch 122 Mann mehr zur Infanterie zu stellen hatte.

Truppe Bundeskontingent ?? Landwehr
Zahl Starke Total Zahl Starke Total
der Kp. der Kp.
Artillerie
Train 4 122 488 2 122 244
Uneingeteilter Train - 37 37 - - -
Kavallerie (Reitende Jager) 2 64 128 - - -
Scharfschiitzen 3 100 300 2 100 200
Sappeure 1 100 100 1 100 100
Pontoniere 1 100 100 1 100 100
Infanterie
Bataillonsstabe - - 114 - - 57
Kompagnien 36 115-116 4162 24 86-87 2081
Gesundheitsdienst 14

4 MO, 1842, §§ 13-18, 135-139 und Tabellen I, II.

% ScHoor, p. 107 6 AKLR, K 1, F/F 56.

77 Schon am 20.8. 1838 waren die Unterabteilungen des Bundesheeres (Auszug und
Reserve) durch Tagsatzungsbeschlufl aufgehoben worden.
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Aus der Tabelle Seite 244 148t sich der aargauische Anteil am eidgenés-
sischen Heere und die neue Gliederung der Waffengattungen ablesen .

Zudem schrieb das Gesetz die Bildung eines Postlduferkorps und
«moglicherweise» dreier Feldmusiken vor. Das Postlauferkorps erhielt
keine Zentralorganisation; in jedem Bezirk wurde nur ein Korporal er-
nannt. In eine Feldmusikabteilung durften nicht mehr als vierzig Mann
eingeschrieben werden. Am 18.Februar 1843 teilte Musikinstruktor
Nigelin der Militirkommission mit, es sei sehr schwierig drei Musik-
korps zu organisieren. Schliellich konnten nur zwei gebildet werden,
eines im Bezirk Zofingen und eines im Fricktal 7.

Der durch das Militirgesetz von 1833 aufgehobene Kantonsstab, «den
man bei Verwendungen von Truppen im Interesse des Kantons, sowie
bei Zusammenziigen mehrerer Korps in Lagern u. dgl. empfindlich missen
muB»,8 wurde wieder eingefiihrt®!.

Um die Bundespflicht immer vorbildlich erfiillen zu kénnen, erhéhte
der Kanton die Stirke der Kompagnien um 12 bis 23 Prozent. So konn-
ten im Falle eines Aufgebotes trotz Krankheit, Abwesenheit und ander-
weitiger Dispensen immer komplette Kompagnien und Bataillone ins

Feld ricken.

Die Organisation im Kanton Aargau

Truppe Bundesauszug Landwehr
Zahl Kp. Starke Total
Artillerie 4 150 600 § 14: In der Landwehr
Uneingeteilter Train - 50 50 mullte wenigstens die
Kavallerie 2 84 168 Halfte der Eliteabteilun-
Scharfschiitzen 3 120 360 gen gebildet werden,
Genie jedoch keine Kav. Kp.
Sappeure 1 120 120
Pontoniere 1 120 120
Infanterie
6 Bat. zu 6 Kp. 36 140 5040
Postlauferkorps Keine Zentralorganisation,
bestimmt wurde pro Bezirk
ein Kpl.
Feldmusik 3 40 120

8 MO, 1842, Tabellen I, II; AcRr, 1842, Bd. 1.

® RB, 1848, p. 58. Das Fricktaler Korps wurde erst im Jahre 1848 organisiert.
80 AGR, 1842, Bd. 1, Kommissionalbericht vom 17. 5. 1842.

81 MO, 1842, § 16.
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Die effektive Stirke der aargauischen Miliz am 1. Januar 18448%2:

Organisierte pflichtige Mannschaft: Elite: 8261

Landwehr: 4278 12539
Das eidgendssische Reglement forderte: Elite: 5429

Landwehr: 2782 8211
Uberzihlige 4328

Die « Verlegung» der taktischen Einheiten auf die Bezirke

Wie wir in der Einleitung dargelegt haben, wurden die einzelnen
Bataillone und Kompagnien — mit Ausnahme einer Scharfschiitzen-
kompagnie sowie der Genietruppen — nach Konfessionen aufgeteilt. Der
Kleine Rat bewilligte nicht einmal die durch die Militirkommission
vorgeschlagene Zuteilung der Artillerie von Lenzburg zu den Abteilun-
gen von Laufenburg, Rheinfelden und Zurzach. Lenzburg wurde mit
Aarau und Brugg zu einer Kompagnie zusammengefaf3t 83,

In der nachstehenden Ubersicht sind die Truppen und ihre Verlegung
auf die Bezirke festgehalten84.

a) Elite
Waffengattung Anzahl der Kp. Bezirke
Artillerie 4 1. Kulm, Zofingen
2. Baden, Bremgarten, Muri
3. Aarau, Brugg, Lenzburg
4. Laufenburg, Rheinfelden, Zurzach
Scharfschiitzen 3 1. Aarau, Brugg, Lenzburg
2. Zofingen, Rheinfelden, Laufenburg, Kulm
3. Baden, Bremgarten Muri, Zurzach
Sappeure 1 Aus allen Bezirken
Pontoniere 1 Aus allen Bezirken
Kavallerie 2 1. Aus allen 6 katholischen Bezirken
2. Aus den 5 reformierten Bezirken
Postliufer Aus allen Bezirken die notwendige Anzahl
Infanterie 36

Die Zusammensetzung der sechs Infanteriebataillone

Zuerst sind die beiden Jdgerkompagnien genannt, nachher folgen die
sogenannten Zentrumskompagnien.
52 RB, 1843, p. 29.
83 AKLR, M, 1841/1842, F 51, 9./12. 6. 1841. PKLR, 17. 6. 1841. Abinderung des Vor-

schlages der MK durch den Kleinen Rat.
81 AKLR, M, 1841/1842, F 51.
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1. Bataillon Laufenburg, Bremgarten, Baden, Muri/Zurzach, Baden, Laufen-

burg/Rheinfelden

2. Bataillon Aarau, Zofingen, Kulm, Brugg, Zofingen, Lenzburg

3. Bataillon Baden, Baden/Rheinfelden, Laufenburg, Bremgarten, Muri,
Bremgarten/Zurzach

4. Bataillon Brugg, Kulm, Aarau, Zofingen, Lenzburg, Brugg

5. Bataillon Muri, Zurzach, Bremgarten, Baden, Laufenburg, Rheinfelden/
Zurzach

6. Bataillon Zofingen, Lenzburg, Brugg, Aarau, Kulm, Zofingen

b) Landwehr

Die Landwehr durfte erst in Anspruch genommen werden, wenn die ge-
samte Elite schon zu aktiven Dienstleistungen einberufen worden war.
Das Landwehrkorps bestand aus vier Infanteriebataillonen, zwei Artil-
lerie- und zwei Scharfschiitzenkompagnien sowie aus je einer halben
Sappeur- und Pontonierkompagnie.

Waffengattung Anzahl der Kp. Bezirke
Artillerie 2 1. protestantische Bezirke
2. katholische Bezirke
Scharfschiitzen 2 1. protestantische Bezirke
2. katholische Bezirke
Sappeure Y Aus allen Bezirken
Pontoniere Y Aus allen Bezirken
Infanterie 24
1. Bataillon Baden/Laufenburg, Baden/Bremgarten, Baden/Laufenburg,
Bremgarten/Zurzach, Baden/Muri, Bremgarten/Rheinfelden
2. Bataillon Aarau/Zofingen, Lenzburg/Zofingen, Brugg/Kulm, Brugg/Aar-
au, Zofingen/Kulm, Lenzburg/Zofingen
3. Bataillon Laufenburg/Muri, Rheinfelden/Zurzach, Laufenburg/Brem-
garten, Baden/Bremgarten, Muri/ Laufenburg, Rheinfelden/
Zurzach
4. Bataillon Brugg/Zofingen, Kulm/Lenzburg, Aarau/Brugg, Zofingen/

Aarau, Lenzburg/ Kulm, Brugg/Zofingen,

Kurz vor dem Sonderbundskrieg, am 25.0ktober 1847, wurde auch
die zweite Landwehr (41. bis 50. Altersjahr) organisiert. Es konnten ihr
7516 Mann zugeteilt werden®?. Die Infanterie der ersten Landwehr

85 Verordnung und Instruktion zur Organisation der zweiten Landwehr, 22. 10. 1847;
AMK, 1847, Bd. 3, 25. 10. 1847.
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wurde damals ebenfalls neu gegliedert. Sie erhielt dieselbe Anzahl
Bataillone wie die Elite88,

Das Gesetz von 1842 enthielt auch einen Abschnitt iiber das Gesund-
heitswesen. Der Kanton Aargau befolgte mit der Aufnahme dieser Be-
stimmungen die Richtlinien des neu geschaffenen eidgendssischen Regle-
mentes®’, Am 7.Dezember 1846 erschien zudem ein Reglement zur
Organisation des Gesundheitsdienstes®. Diese Instruktion schrieb fiir
jede aargauische Genie- und Artilleriekompagnie einen Arzt, fiir jedes
Infanteriebataillon einen Oberarzt und zwei Unterédrzte vor. Dazu wur-
den je drei Ambulanzirzte erster, zweiter und dritter Klasse aufgestellt.
Als Gehilfen fiir den Gesundheitsdienst dienten die sogenannten Frater
und Krankenwirter. Das Reglement forderte schlieBlich auch die obli-
gatorische sanitarische Untersuchung der Rekruten 89,

Daf} der Kanton Aargau in der Ausbildung der Militdrirzte fithrend
war, beweisen die Jahresberichte des eidgendssischen Oberfeldarztes. Er
schrieb im Jahre 1845%: «Im Aargau hat die Regierung im verflossenen
Jahre unter der Leitung des gegenwiirtigen Cantonal-Stabs-Arztes, Herr
Dr.Erismann, einen griindlichen militaridrztlichen Unterricht von 14
Tagen abhalten lassen.

Unterrichtsstoff:

— Erlauterung der Reglemente

— Ubung im Rapportschreiben

— Bekanntmachung des Materials fiir den Gesundheitsdienst

Anzahl der teilnehmenden Arzte:
3 Ambulance-Arzte III. Classe
10 Unterarzte
5 Krankenwarter

Lehrer:
Sanitarischer Theil: Dr. Wieland Josef®!
Administrativer Theil: Major Rudolf Martin

8 RB, 1847/1848, p. 59. Gesamtbestand der ersten Landwehr: 178 Of. 4542 Mann.

87 Reglement iiber die Organisation des Gesundheitswesens beim Bundesheer, 23. 8.
1841.

8 Rev. Ges., 1847, Bd. 2, p. 335.

8 Im Kanton Thurgau wurde die sanitarische Untersuchung der Rekruten erst 1853
eingefiihrt. ScHoOP, p. 176.

% BAr, Tagsatzung, Bd. 980.

%1 BLA, p. 874,
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Fast alle kamen mit Widerwillen und hielten anfangs das Ganze fiir

eine unnothige Plakerei. Sie iiberzeugten sich aber bald von dessen
Nuzen ...
Der Canton Aargau ist iiberdem mit vollstindiger Umarbeitung seines
Materials nach den neuen Modellen beschiftigt und geht auch in dieser
Beziehung den meisten andern Stdnden mit einem lobenswerten Bei-
spiel voran.»

Im Jahre 1847 wurde der Aargau nochmals gelobt: « Am schlimmsten
steht es noch mit der Instruktion der Militédrirzte ... Einige Cantone,
wie Ziirich, Bern und Arau machen in dieser Beziehung eine ehrenvolle
Ausnahme ...»

3. Militirgewalt und Militidrbehorden
Die zentralen Exekutivinstanzen %2

Die Militirkommission bestand auch nach 1842 aus einem Regierungs-
rat als Prisident und vier Mitgliedern auflerhalb des Kleinen Rates.
Wie bisher nahmen bei der Besprechung neuer militédrischer Einrichtun-
gen vier Ehrenmitglieder an den Sitzungen teil 3.

Zur Uberwachung des gesamten Militirwesens wurde erstmals ein
Milizinspektor angestellt®. Die vorberatende Kommission begriindete
diese MaBlnahme folgendermaBlen: «Bisher hatte entweder der Priisi-
dent der Militdircommission oder ein Mitglied derselben die Instruktion
der Milizen zu iiberwachen und zu leiten. Die Organisation in personeller
und materieller Hinsicht wurde durch die Militircommission direkt
oder durch die Bezirkskommandanten beaufsichtigt. Die Militdrcom-
mission konnte diese Aufgabe aber nicht geniigend bewiltigen. Zudem
trifft es sich ofters, daB ein Prisident der Militircommission nicht
eigentlich Mann des Fachs ist, so dall also einem solchen des Amtes
wegen solche eigentliche Fachbeschiftigungen nicht einmal iibertragen
werden konnten. Diesen Ubelstinden kann aber dadurch wesentlich
begegnet werden, wenn ein stindiger und kundiger Beamter da ist.»%
Die Schaffung dieser Stelle wirkte sich fiir das aargauische Militdrwesen

92 MO, 1842, §§ 180-215.

9 Amtsdauer der Militirkommissionsmitglieder: 6 Jahre.

8 Reglement vom 5. 3. 1847; vgl. Rev. Ges., Bd. 3, p. 327, Fullnote.
% AGR, 1842, Bd. 1.
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sehr vorteilhaft aus, denn mit Eduard Rothpletz, der diesen Posten von
1842 bis 1849 innehatte, leitete ein kundiger Mann das Heerwesen. Auch
seine Nachfolger, besonders Militidrdirektor Samuel Schwarz, leisteten
Hervorragendes fiir die militirische Bereitschaft des Aargaus.

Zur Untersuchung der ins Zeughaus und ins Montierungsmagazin ge-
lieferten Gegenstinde wurden sechs Untersuchungskommissionen einge-
setzt %,

Die Militirbehérden in den Bezirken und Gemeinden

Die Organisation und Gliederung der militérischen Bezirkshehérden
iibernahm man aus dem Gesetz von 1833. Auch die Gemeinderiite hatten
wiederum militidrische Aufgaben zu iibernehmen. So machten sie — zu-
sammen mit den Bezirkskommandanten — Vorschliage fiir die Besetzung
der Sektionsadjutantenstellen und wirkten weiterhin bei der Militir-
steuervornahme mit.

Im Gegensatz zu den Militirordnungen von 1816 und 1833 verbot das
Militargesetz von 1842 wiederum ausdriicklich die Erteilung von Ehe-
bewilligungen, wenn nicht «der Beweis der personlichen oder taxweisen
Dienstleistung» erbracht wurde. Die Pfarrdmter hatten auf Grund die-
ser Bestimmungen wiederum eine wichtige militdrische Kontrollfunk-
tion zu erfiillen’.

4. Ernennungen und Beforderungen %

Die Offiziere wurden auch nach 1842 durch den Kleinen Rat gewiihlt;
die Militairkommission hatte das Vorschlagsrecht. Von 1842 an ernannte
der Kleine Rat auch den Stabspferdearzt, wihrend die Wahl der iibrigen
Pferdeirzte Sache der Militirkommission blieb.

Eine kleine Anderung erfuhr die Ernennung der hsheren Unteroffi-
ziere (Adjutanten und Stabsfouriere), fir die nun der Bataillonskomman-
dant zustindig war. Die Bestitigung der Wahlen war Sache der Mili-
tirkommission.

% Siehe Tabellen im Anhang, p. 285f.
% MO, 1842, §10; vgl. BAUMANN, p. 379. 1833 wurde diese Angelegenheit erst nach-

traglich (also nicht durch das Militirgesetz) geregelt.
% MO, 1842, §§ 120-129.
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Voraussetzung fiir die Ernennung zu irgendeiner Militéirstelle war das
Bestehen der Instruktionsschule.

D. Die Bekleidung und Bewaffnung der Miliz *®

Das verbesserte eidgendssische Militdrreglement von 1841 enthielt in
§ 83 genaue Bestimmungen fiir die Uniformierung der Milizen. Auf
Grund dieser allgemeinen Vorschriften erlieB der Kanton Aargau am
1.Mirz 184219 ein umfassendes Reglement, wodurch die Kantonal-
truppen eine sehr geschmackvolle Kleidung erhielten.

Durch die Feldziige der Jahre 1835 und 1841 waren die Uniformen
der aargauischen Milizen so stark beansprucht worden, daf3 die Militér-
kommission am 13.Mirz 1841 dem Kleinen Rat vorschlug, die Elite-
mannschaft neu einzukleiden. Die noch brauchbaren Uniformen sollten
der schlecht gekleideten Landwehr iiberlassen werden. Auf Wunsch des
Regierungsrates wurde Oberst Friedrich Frey, Bruggl®, beauftragt, fiir
jede Waffengattung eine Musteruniform anfertigen zu lassen!®?. Frey
erkundigte sich bei Oberst Zimmerli, Mitglied des eidgenéssischen Kriegs-
rates, iiber die Einfiihrung eines neuen eidgendssischen Bekleidungs-
reglementes. Zimmerli teilte mit, ein solches sei in Bearbeitung; er nannte
zugleich auch die vorgesehenen Neuerungen. Die aargauische Militir-
kommission aber war der Ansicht, der eidgendssische Kriegsrat sei ge-
mifl § 117 des Allgemeinen Militirreglementes nicht befugt, «von sich
aus ohne Dazwischenkunft der Tagsatzung ein Reglement iiber das
Kleidungswesen als mallgebend zu erlassen». Auf Grund dieser Auskunft
erteilte der Kleine Rat am 27.September 1841 der Militirkommission die
Bewilligung, eine neue Uniform einzufithren 193,

Der Versuch zur Einfithrung eines eidgenossischen Reglementes iiber
die Bekleidung stieB im Kanton Aargau im Jahre 1842 auf heftigen
Widerstand. Die aargauische Militirbehérde kritisierte die Unzweck-
miBigkeit vieler Neuerungen wie Goldstickereien, Sammetkragen an

% MO, 1842, §§ 19-48.

100 ,x LR, M, 1843/1844, F 80.
101 gra, p. 227.

102 s MK, 1841, Bd. 3, 13. 3. 1841.
13 sxLR, M, 1841/1842, F 115.



Offiziersminteln, die vier verschiedenen Arten von Kopfbedeckungen
und Pompons sowie die Zuriicksetzung der Infanterie gegeniiber andern
Waffengattungen und bemerkte: « Namentlich beim Generalstab ver-
missen wir jeden Grundsatz zur Einfachheit und Okonomie, der bei
unserm ganzen Milizsystem vorherrschend sein sollte. Fiirderhin wiire
es nur den ganz Reichen méglich, in den Generalstab zu treten. Ein
solches System halten wir fiir unpolitisch und unrepublikanisch.» 104
Diese eindeutige Haltung des im iibrigen so obrigkeitsfreundlichen Kan-
tons beweist uns, dal die aargauische Militirbehérde die Bundesvor-
schriften nicht blindlings befolgte, sondern nur dann iibernahm, wenn
sie Vorteile gegeniiber der kantonalen Regelung aufwiesen. Nun, die
Tagsatzung genehmigte das neue Reglement trotz der Opposition mehre-
rer Kantone, gestattete jedoch den Sténden, die durch die neuen Vor-
schriften hervorgerufenen Anderungen nicht an den bisherigen, sondern
erst an den neuanzuschaffenden Uniformen vorzunehmen%. Der Kan-
ton Aargau erlie} denn auch keine neuen Bekleidungsvorschriften. Die
aargauischen Behérden konnten dies mit gutem Gewissen tun, weil das
eidgendssische Reglement die Frage der Kopfbedeckung ungelost lie3.
Der Kleine Rat meinte dazu: « Wenn einmal das Kleidungswesen von
der hohen Tagsatzung vollstindig festgelegt sein wird, werden wir die-
jenigen Antrige hinterbringen, welche geeignet sind, das hiesige Uni-
formensystem mit den eidgendssischen Vorschriften in Einklang zu
bringen. » 106

Eine zentralistischere Haltung nahmen die kantonalen Behérden in
der Frage der Einfithrung einer Flinte mit Perkussionsschlof3 ein. Die
aargauische Regierung forderte durch ein Kreisschreiben simtliche
Stinde auf, an der Tagsatzung von 1841 der Einfithrung von Perkus-
sionsgewehren zuzustimmen!0’. Am 21.Juli 18411% beschloB die Tag-
satzung in diesem Sinne, und das « Reglement iiber die Bewaffnung und
Ausriistung der Truppen aller Waffengattungen des eidgendssischen
Bundesheeres» vom 20. August 184210 schrieb der Infanterie die Flinte

104 AKLR, M, 1843/1844, F 80.

105 Reglement iiber das Kleidungswesen und die Equipirung der verschiedenen Waf-
fenarten der eidgenossischen Armee, 8. 8. 1843, EMB.

108 RB, 1845, p. 26. Ein BeschluB iiber die Kopfbedeckung trat erst am 9. 12. 1846 in
Kraft. RB, 1846, p. 27.

107 pr LR, 1840, 21. 12. 1840.

108 AKLR, M, 1843/1844, F 124.

19 pmB
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mit Perkussionsschlo3 und den Sidbel nach dem franzésischen Modell
von 1816 vor.

Der Aargau handelte sehr schnell; man richtete im Zeughaus sofort eine
Biichsenschmiedwerkstitte’? ein und begann mit der Anderung der
Steinschlof3gewehre!l. Die Truppen durften aber erst mit den neuen
Waffen ausgeriistet werden, wenn die neuen Gewehre durch eine eidge-
nossische Kommission gepriift waren. Als aber der eidgendssische Kriegs-
rat im Oktober 1843 noch keine Modellgewehre versandt hatte, konnte
sich die aargauische Militdrkommission nicht enthalten, der eidgenossi-
schen Militirbehérde eine Riige zu erteilen: « Es scheint uns, dal3 der Tit.
Eidgendssische Kriegs-Rath mit einer Saumseligkeit und Gleichgiiltig-
keit handelt, welche nicht leicht zu verantworten sein wird; es scheint
uns, daf3 ein Zeitraum von zwey vollen Jahren mehr als hinreichend ge-
wesen wire, sich die geeigneten Modelle aus der Waffenfabrik von
Liittich zu verschaffen. Den Tagsatzungsbeschliissen vom 21.Juli 1841
und 20. August 1842 solle jetzt endlich Geniige geleistet werden.»!12
Am 29.Mirz 1844 erhielten die Kantone endlich die Modellgewehre 113,
Nachdem zwei eidgendssische Inspektoren die abgeidnderten Gewehre
begutachtet hatten, wurden 1845 das zweite und dritte, 1846 das fiinfte
und 1847 das erstell4, vierte und sechste Elitebataillon mit den neuen
Gewehren ausgeriistet. Die Waffe wurde den Soldaten fiir die ganze
Dauer ihrer Dienstzeit vom Staate unentgeltlich iiberlassen !5,

E. Die Ausbildung der Miliz

1. Die Ausbildung in der Instruktionsschule und in den Bezirken'18

In der GroBratssitzung vom 17.Mai 1842 bezeichnete der Prisident
der Militirkommission die Instruktion der aargauischen Milizen als un-
zweckmiflig und unzureichend. Er wies auf die schon beschlossene Re-

110 pmK, 1842, 14. 1. 1842.

111 RB, 1842, p. 36.

12 Amk, 1843, Bd. 4, 17. 10. 1843.

13 smK, 1844, Bd. 2. Sitzung vom 12. 4. 1844.

114 Das erste Bat. wurde erst kurz vor dem Sonderbundskrieg (29. bis 31. 10. 1847) mit
Perkussionsgewehren ausgeriistet.

115 RB, 1845, p. 26; RB, 1846, p. 30; RB, 1847, p. 57.

116 MO, 1842, §§ 49-93, 135-139.
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organisation der Militdrschule Thun hin und forderte eine bessere Aus-
bildung der aargauischen Kantonaltruppen, damit der Aargau mit
«Stolz und Freude» in die Reihe der Bundesgenossen treten kénnell?.
Konkret verlangte er eine Verlingerung der Ausbildungszeit fiir die
Spezialtruppen sowie die Abschaffung der sonntéglichen Waffeniibungen
der Infanterie, dafiir aber regelmiBigere Zusammenziige der FuBtruppen
in die Ubungslager. Diese Forderungen wurden vom GroBen Rat gutge-
heiflen und im neuen Gesetz von 1842 festgehalten. Die Truppen wurden
von nun an nur noch in der Instruktionsschule ausgebildet; lediglich die
SchieBiibungen der Scharfschiitzen fanden weiterhin bezirksweise statt.
Zur Weiterausbildung der Infanterie im Manéver- und Felddienst dienten
vierzehntiigige Ubungslager. Die Bezirkszusammenziige wurden abge-
schafft. Fiir die gesamte Instruktion mullten die Vorschriften der eidge-
nossischen Reglemente befolgt werden. Die Vorschriften fiir die Ausbil-
dung in der Unterrichtsanstalt wurden aus dem Gesetz von 1833 iiber-
nommen.

Im Jahre 1843 wurden 1143 Rekruten und Offiziersaspiranten ausge-
bildet. Von den verschiedenen Waffengattungen nahmen teil 118:

Waffengattung Teilnehmer
Sappeure 23
Pontoniere 14
Artillerie 49

Train 40
Scharfschiitzen 55

Jager 240
Fisiliere 623
Trompeter 33
Tambouren 9

Frater 9
Personal des kleinen Stabes 10
Pferdeirzte 1
Offiziersaspiranten 37

Total 1143 Mann

117 AGR, 1842, 17. 5. 1842.

118 pmz, 1844, p. 139. Die in den Rekrutenschulen erworbene Ausbildung wurde durch
die WK noch vertieft (Anzahl und Dauer der WK siehe Kapitel Erfiilllung der
Dienstpflicht).

254



Die Instruktion umfaflte folgende Gebiete:

Waffengattung Art der Instruktion

Infanterie Soldaten-, Pelotons- und Bataillonsschule, Jagermano-
ver, innerer Wacht- und Felddienst
Allgemeine Anleitungen iiber das Packen, Reinigen usw.

Scharfschiitzen Wie Infanterie. Dazu: Schiefen nach verschiedenen Di-
stanzen

Kavallerie Wie Infanterie. Dazu: Unterricht in Pferdewartung, Stall-
dienst, Reiten, Satteln, Ziumen

Artillerie Soldatenschule, Exerzieren mit Sabel und Gewehr, Ge-
schiitzschule, Schieflen mit Kanonen und Haubitzen

Train Unterricht im Reiten, Wartung und Pflege des Pferdes,

Satteln, Anschirren, Stalldienst, Fahrschule

Sappeure und Pontoniere ~ Soldaten- und Pelotonsschule, Bajonettgefecht, Wacht-
dienst und Spezialunterricht

Offiziersaspiranten Wie Infanterie. Dazu: Rapport und Administrationswesen

Fiir Offiziersstellen kamen nur noch Mianner mit geniigender Allgemein-
bildung in Frage. Nach einer zehn- bis zwélfw6chigen Ausbildung hatten
die Aspiranten eine Priifung zu bestehen, deren Anforderungen auf den
eidgendssischen Reglementen basierten!!®. Offiziere, die schon im Aus-
land oder in einem andern Kanton gedient hatten, behielten ihren Grad
beim Eintritt in den aargauischen Kantonaldienst.

Der Unterricht erhielt durch die Vervollstindigung der Ausbildungs-
organe eine weitere Verbesserung. Chef und Direktor der Instruktion
wurde der Milizinspektor, dem die Oberinstruktoren aller Waffengattun-
gen unterstellt waren. Die Militirkommission iibertrug die Leitung der
Instruktion ausgezeichneten Minnern. Man scheute sich auch nicht,
bewiihrte Offiziere aus andern Kantonen als Instruktoren anzustellen.
Im Jahre 1843 wurden Major Winkler, Ziirich, als Oberinstruktor der
Scharfschiitzen und der Infanterie und Stabsoberleutnant Ott, Ziirich,
als Oberinstruktor der Kavallerie berufen. Fiir die andern Waffen
gattungen wurden bekannte Aargauer Offiziere angestellt!?, Neben
dem Milizinspektor gewiihrleisteten sieben Oberinstruktoren, denen

119 Programm iiber die nothwendigsten Eigenschaften und Kenntnisse, iiber deren Be-
sitz sich alle angehenden Offiziere aller Waffengattungen und der verschiedenen
Facher des eidgenossischen Stabes auszuweisen haben. 29.8.1843. Rev. Ges., Bd. 1,
p. 89.

120 pyK, 1843, 21. 4. 1843, siehe Tabellen im Anhang, p. 284 f.
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dreizehn Unterinstruktoren unterstanden, die Ausbildung der Aargauer
Milizen an der Unterrichtsanstalt.

Die aargauischen Militirbehorden bemiihten sich, den Ausbildungs-
riickstand wieder aufzuholen. Diesem Zweck diente auch die Wiederein-
fiihrung der Inspektionsmusterungen, die in den Bezirken organisiert
und vom Milizinspektor abgenommen wurden. Die Hauptmusterung
diente demselben Zweck wie frither; die Ergdnzungsmusterungen wur-
den von 1843 an jeweils im Herbst durchgefiihrt.

In den beiden Jahren 1843 und 1844 wurde je ein Ubungslager ab-
gehalten. Der unsicheren Lage wegen organisierte man von 1845 an
keine Kantonallager mehr. Die Lagerberichte der Bataillons- und Kom-
pagniekommandanten sind deshalb sehr wertvoll, weil sie den Ausbil-
dungsstand der aargauischen Kantonaltruppen vor dem Sonderbunds-
krieg aufzeigen. Am Lager von Staffelbach!?l, das vom 15.August bis
2.September 1843 dauerte, nahmen folgende Truppen teil:

1. und 2. Elitebataillon

1. Scharfschiitzenkompagnie

2. Kavalleriekompagnie Total 1738 Mann und
4. Artilleriekompagnie 140 Pferde!22

Oberleutnant Ott erstattete iiber die zweite Kavallerickompagnie
folgenden Bericht: «Die Kompagnie bestand aus 64 Mann, gut und
willig; aber etwas verdorben, nicht an militdrische Ordnung und Diszi-
plin, noch weniger aber an Gehorsam gegen die Offiziere gewohnt. Viel-
mehr betrachteten die meisten den Dienst als eine Angelegenheit sich
lustig zu machen und ihres Geldes los zu werden.»

Der Artilleriekompagnie, die aus Angehorigen der drei Rheinbezirke
zusammengesetzt war, attestierte Hauptmann Schmidlin guten Willen,
bemerkte aber dazu: «Nun ist der Frickthaler von Natur etwas lang-
sam und auf ihn namentlich das Sprichwort anzuwenden: Der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach.» Er rigte vor allem die Offiziere, die
ohne Vorbereitung eingeriickt seien. Auch Oberstleutnant Tschudi, der
Kommandant des ersten Bataillons lobte die Mannschaft, tadelte hin-
gegen die Offiziere, die nicht einmal die Reglemente studiert hétten.

Die Helvetische Militirzeitschrift bezeichnete dieses aargauische
Ubungslager als nachahmenswert: « Wenn in neuerer Zeit einer der

121 s MK, 1843. Extramappe: Ubungslager Staffelbach 1843.
122 RB, 1843, p. 31 (ebenso das Folgende).
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Kantone in militiarischer Beziehung Fortschritte, und zwar nicht unbe-
deutende gemacht hat, so ist es gewill der Aargau. Man wird sich noch
erinnern, wie im vorigen Jahre das aargauische Bataillon, welches das
Thunerlager mitmachte, von allen Seiten belobt wurde. Dieses Friihjahr
hat aber dieser Kanton noch mehr getan, bes. auch in Beziehung auf die
Instruktion. Mochte dieses Ubungslager in andern Kantonen Nach-
ahmung finden ... Zudem herrschte unter den Korps, welche aus beiden
Konfessionen gemischt waren eine kameradschaftliche Stimmung.»123

Diese Urteile zeigen, dafl die militdrischen Einrichtungen sehr viel
beitrugen zur Festigung der kantonalen Einheit. In den Kantonallagern
und in der Instruktionsanstalt trafen sich Minner aller Kantonsteile und
verschiedenster politischer Ansichten; sie lernten einander kennen und
schitzen und streiften damit auch die bestehenden Vorurteile ab. So
iiberrascht es nicht, wenn sich katholische Truppen nach 1852 ohne
Klagen durch protestantische Offiziere fiithren lieSen 124,

Die beiden ziircherischen Oberinstruktoren spendeten den aargaui-
schen Soldaten sehr groBes Lob: «Der Aargauer ist ein guter Soldat,
lernt gerne und gewdhnt sich an strenge Disziplin, scheut keine An-
strengung, wenn er nur gut kommandiert wird.»12

Dem Haupt- und Jahresbericht des Milizinspektors fiir das Jahr 1846
entnehmen wir, dafl das Kénnen der aargauischen Truppen kurz vor
dem Sonderbundskrieg auf einer beachtlichen Stufe stand!?¢. In jenem
Jahr wurden 775 Mann instruiert und bekleidet; 301 muflten aus ver-
schiedenen Griinden entlassen werden!?’. Zwolf Mann waren nicht ein-
geriickt, fiinf erschienen spiiter freiwillig, zwei mufliten mit Landjigern
eingebracht werden, wihrend fiinf weitere nicht gefunden werden konn-
ten.

123 pmz, 1844, p. 7.
124 VigTOR ERNE, Beitrige zur Geschichte der Aargauer Miliz 1848-1874, Manuskript,
p. 122.
125 ymz, 1844, p. 7.
126 o MK, 1846, Bd. 1. Haupt- und Jahresbericht des Milizinsp. fiir 1846, 4. 2. 1847.
127 44 Mann wegen zu kleinen Wuchses
103 érztlich vorlaufig Dispensierte
23 arztlich Befreite
58 Schwichliche oder sonst zum Dienst Untaugliche
4 zur Taxation nach § 119 Entlassene
69 nach § 156 Dispensierte

§6f Entlassene
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Zur Verbesserung der Spezialwaffenkompagnien trug eine verschirfte
Auswahlpraxis bei. So wurden bei den Sappeuren von vierzehn aufge-
nommenen Rekruten deren neun zur Infanterie umgeteilt, bei den
Pontonieren behielt man sechs von zwélf, und bei den Kanonieren wur-
den von neunundvierzig fiinfzehn abgewiesen. Der Milizinspektor lobte
den Ausbildungsstand der verschiedenen Waffengattungen. Zu seinem
Leidwesen muflte er aber feststellen, da3 die Kavallerie das Stiefkind
der aargauischen Truppen geblieben war. Er riihmte die Leistungen des
fiinften Infanteriebataillons, das nach einer Vorinstruktion von nur
drei Tagen (Kader 8 Tage) das Thuner Lager ehrenvoll bestanden habe.

Groflen Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung des aargauischen

Militirwesens hatte der Prisident der aargauischen Militirkommission,
Oberst Friedrich Frey-Herosé 128,

2. Die Titigkeit der aargauischen Offiziersvereine

Seit 1842 bestand fiir die aargauischen Offiziere die Verpflichtung, den
Bezirksoffiziersvereinen beizutreten. Sdmtliche Offiziere und Offiziers-
aspiranten der Elitekompagnien muflten acht bis zwolf Mal jahrlich zu
theoretischen Ubungen zusammentreten?®. Die Offiziere besuchten aber
diese Veranstaltungen nur sehr ungern!®. Die in der Restaurationszeit
so aktiven Offiziersvereine trugen nun nichts mehr zur Forderung der
Ausbildung bei. Dafiir wurden in den Jahren 1843 bis 1846 vier Unter-

offiziersvereine gegriindet 131,

128 Lebensbilder, p. 184-192.

129 Reglement iiber die theoretischen Ubungen der Offiziere, 23. 11. 1843, in AKLR, M,
1843/1844, F 77. Das Reglement schrieb folgendes vor: «Sdamtliche Offiziere (mit
Ausnahme des Kantonsstabes, der Landwehr, der Arzte) sind zu acht dreistiindigen
oder zwolf zweistiindigen auBerordentlichen Ubungen verpflichtet. Sie finden in
Bezirksvereinigungen statt und haben hauptsachlich die Kenntnis der Reglemente
und der Waffen und Waffenwirkungen zu befestigen. » Es wurden genaue Protokolle
und Prisenzlisten gefiihrt. Unentschuldigtes Fernbleiben wurde mit Fr. 1.— bis Fr.
4.— gebufit (siche auch MO, 1842, § 92).

130 RB, 1843-1846; Prot. Offverein 1844-1847. « Was hingegen die theoretischen Ubun-
gen der Offiziere betrifft, so wird iiber zu wenig Thatigkeit und Eifer der Letztern
an manchen Orten geklagt.»

131 1843 Baden; HMZ, 1844, p. 147; 1845 Brugg, Lenzburg; 1846 Laufenburg; AMK,
1846, Bd. 1.
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F. Das kantonale Militirstrafrecht

Das Militirgesetz von 1842 verwies im Abschnitt iiber die Kriegs-
zucht auf die in den Jahren 1805, 1820, 1827 und 1837 geschaffenen
Verordnungen132, Die Strafrechtspflege blieb weiterhin das Stiefkind
des aargauischen Militirwesens.

Schon im Jahre 1837 hatte die Regierung dem GroBBen Rat mitgeteilt,
die Revision des mangelhaften Gesetzes iiber die militdrische Straf-
rechtspflege sei eingeleitet worden; es werde gepriift «in wie weit der
eidgendssische Straf-Codex den Kantonal-Verhiltnissen angepafit wer-
den kénne».133

Erst am 12.Dezember 1842 beauftragte der Kleine Rat eine Kom-
mission mit der Uberpriifung eines Gesetzesvorschlages iiber das Mili-
tirgerichtswesen34, Am 2.Mai 1843 wies die Kommission den Entwurf
an den Kleinen Rat zuriick, verlangte zugleich aber einen Gesetzesent-
wurf zur Neuregelung der gesamten militdrischen Strafrechtspflege!?®.
Am 5.Mai 1843 iibertrug der Kleine Rat diese Aufgabe der Justizkom-
mission sowie dem Prisidenten und Vizeprisidenten der Militirkom-
mission, den Regierungsriten Friedrich Frey-Herosé und Samuel Fried-
rich Siegfried. Offenbar lag diesen Herren die Militédrstrafrechtspflege
nicht sehr am Herzen, denn am 27. Juli 1846136 — drei Jahre spéter — erin-
nerte der Kleine Rat die Kommissionsmitglieder an die ihnen iibertra-
gene Aufgabe. Es wurde aber wiederum nichts unternommen.

SchlieBlich erhielt die Militirkommission von verschiedenen Seiten
Anregungen zur Verbesserung der Strafgesetze. So kritisierten die Mit-
glieder des Offiziersvereins Baden die Mingel der Gesetze von 1805 und
verlangten in einer Eingabe die Revision der Strafartikel!®?. Die Mili-
tirkommission ermahnte die Justizkommission, diese Arbeit endlich an
die Hand zu nehmen %8, Eine erfolgreiche Revision konnte aber vor 1848
nicht abgeschlossen werden.

132 MO, 1842, §§ 132134,

133 RB, 1837, p. 26.

134 pGR, IX, 1842/1843. Kommissionsmitglieder: Oberst von Schmiel, Obstlt. Berner,
Oberrichter Dossekel, Obstlt. Kiinzli, Obstlt. Steiner.

135 q.a.0.

136 prLR, 1846, 27. 7. 1846. Mitteilung des Kleinen Rates.

137 AmMK, 1847, Bd. 2, 12. 6. 1847.

138 a,a.0., 3. 7. 1847.

259



	Die Abänderung der Militärorganisation von 1833 im Jahre 1842

